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Neufassung Stellplatzsatzung

Der Stadtrat beschließt

die "Satzung der Stadt Delitzsch über die Herstellung notwendiger Stellplätze für Kraftfahrzeuge
und Fahrradabstellplätze und über die Erhebung von Ablösebeträgen (Stellplatzsatzung)" gemäß
Anlage.       

Dr. Wilde
Oberbürgermeister
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Begründung/Sachdarstellung:

Auf der Grundlage der am 1. Januar 2016 in Kraft getretenen Sächsischen Bauordnung soll die
alte Satzung der Stadt Delitzsch über die Ablösung von Stellplätzen in der Fassung der letzten
Änderung vom 22. November 2001 neu gefasst werden.

Eine wichtige Änderung ist mit den Neuregelungen in den §§ 49, 89 Abs. 1 Nr. 4 SächsBO
verbunden. Danach können die Gemeinden gemäß § 89 Abs. 1 Nr. 4 SächsBO nunmehr in der
Stellplatzsatzung auch bestimmen, ob und in welcher Zahl, Größe und Beschaffenheit Stellplätze
überhaupt errichtet werden müssen.
Diese Regelungen haben dann gemäß § 49 Abs. 1 SächsBO Vorrang vor der Entscheidung der
unteren Bauaufsichtsbehörde. Damit wird den Gemeinden ein deutlich weitergehender Spielraum
bei der Parkraumbewirtschaftung verschafft als bisher. Der Gesetzgeber sieht in der Festlegung
der Zahl, Größe und Beschaffenheit notwendiger Stellplätze unter Berücksichtigung der Sicher-
heit und Leichtigkeit des Verkehrs, der Freihaltung des öffentlichen Verkehrsraumes sowie der
Bedürfnisse des ruhenden Verkehrs kein spezifisches bauordnungsrechtliches Anliegen mehr.
Dies ist vorliegend eine Frage der jeweiligen gemeindlichen Verkehrskonzeption und -politik. Die
Entscheidung über Umfang und Erfüllungsmodalitäten der Stellplatzpflicht und der Herstellung
von Fahrradabstellmöglichkeiten kann vorrangig von der Gemeinde getroffen werden.

Die untere Bauaufsichtsbehörde trifft angesichts der nach den §§ 62 und 63 SächsBO durchzu-
führenden Genehmigungsverfahren (Genehmigungsfreistellung und vereinfachtes Genehmigungs-
verfahren) keine Entscheidung über die Zahl der Stellplätze, jedenfalls nicht mehr im präventiv
kontrollierenden Baugenehmigungsverfahren. Diese Verantwortung trifft nur noch den Bauherrn.
Dies kann dazu führen, dass hier dem Bauherrn und seinem Entwurfsverfasser ein Beurteilungs-
spielraum oder ein Ermessen hinsichtlich der Zahl der notwendigen Stellplätze eingeräumt wird.
Unter dem Blickwinkel, dass es nur eine richtige Zahl notwendiger Stellplätze geben kann und in
den Fällen, in denen die einschlägigen Anforderungen vom Bauherrn nicht erfüllt werden, wird der
Bauaufsichtsbehörde -ohne nachvollziehbare Orientierung an einer Stellplatzrichtlinie- für etwaige
bauaufsichtliche Maßnahmen eine besondere Begründungslast im Rahmen ihrer Ermessensaus-
übung auferlegt. Bei fehlenden Stellplätzen reduziert sich das Ermessen der Bauaufsichtsbehörde
jedenfalls nicht auf "Null", denn bauliche und andere Anlagen können auch ohne Stellplätze
sicher benutzbar sein.

Gegenstand der Satzung ist die Festlegung der für ein Bauvorhaben notwendigen Anzahl von
PKW- und Fahrradabstellplätzen sowie die Möglichkeit der Ablösung von PKW- und Fahrrad-
stellplätzen. Sind LKW-Stellplätze für eine Anlage notwendig, sind diese tatsächlich herzustellen.

Die Festlegung der Zahl der notwendigen Stellplätze erfolgt nach der Tabelle in Anlage 1 des
Satzungsentwurfs. Diese entspricht bis auf Punkt 7.5 -Pflegedienste- der Richtzahlentabelle aus
der Verwaltungsvorschrift zur SächsBO (VwVSächsBO). Punkt 7.5 wurde zusätzlich aufge-
nommen, da die Erfahrung gezeigt hat, dass hier ein erhöhter tatsächlicher Stellplatzbedarf
vorhanden ist.

Die Satzung regelt weiterhin, ob unter den einschlägigen gesetzlichen Voraussetzungen eine
Ablösung der Verpflichtung zur Realherstellung von Stellplätzen zugelassen wird. Sie bildet die
Voraussetzung dafür, dass erforderliche Stellplätze, wenn deren Herstellung nicht oder nur unter
großen Schwierigkeiten möglich ist, durch die einmalige Zahlung eines Geldbetrages an die
Gemeinde abgelöst werden können und somit die Stellplatzpflicht nach § 49 SächsBO erfüllt ist.

Dr. Wilde
Oberbürgermeister
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Ist die Satzung erlassen, ist in dem hier geregelten Umfang und unter den hier geregelten
Voraussetzungen eine Ablösung zulässig, ohne dass eine weitere einzelfallbezogene Ent-
scheidung über die Zulässigkeit der Ablösung möglich oder nötig ist. Des Weiteren regelt die
Satzung, wie hoch der Stellplatzablösebetrag sein soll. § 49 Abs. 2 SächsBO gibt dabei lediglich
eine Obergrenze (10.000 /Stellplatz) vor.

Es wird bei der Ermittlung der Kosten für einen Stellplatz nun auf die durchschnittlichen Kosten
abgestellt. Die durchschnittlichen Kosten beinhalten die Herstellungskosten einschließlich der
Kosten für den Grunderwerb. Der Ablösebetrag für einen Stellplatz darf 60 % der durchschnitt-
lichen Kosten eines Stellplatzes nicht übersteigen.

Die Ermittlung der Kosten für einen Stellplatz erfolgte unter folgenden Maßgaben:

Je Stellplatz wird in Anlehnung an die Garagenverordnung eine Stellplatz- und Bewegungsfläche
von 25 m² zugrunde gelegt. Für einen Fahrradstellplatz werden 1,5 m² angesetzt. Die
Herstellungskosten richten sich nach der Art der Nutzung und der Lage des Stellplatzes. Die
Kosten für den Grunderwerb ergeben sich aus den durchschnittlichen Bodenrichtwerten der
Gebietszonen.

           
Anlagen:
Stellplatzsatzung       
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Oberbürgermeister
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